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§ 20 APSG Abweichende Regelungen
 APSG - Arbeitsplatz-Sicherungsgesetz 1991

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 18.04.2021

(1) Auf Bedienstete, die nicht unter den II. Teil des Arbeitsverfassungsgesetzes fallen, sind die §§ 6 Abs. 2, 7 Abs. 2, 12

Abs. 3 bis 7 und die §§ 14 und 17 nicht anzuwenden.

(2) Tritt ein Bediensteter gemäß Abs. 1 aus seinem Verschulden den Dienst nicht innerhalb von sechs Werktagen nach

seiner Entlassung aus dem Präsenz- oder Ausbildungs- oder Zivildienst an, so stellt dies einen Entlassungsgrund dar.

Dies gilt nicht für Bedienstete, die einem Disziplinarrecht unterliegen.

(3) Auf Bedienstete gemäß Abs. 1 ist § 11 Abs. 2 mit der Maßgabe anzuwenden, daß eine Belehrung auch von der

Personalvertretung vorgenommen werden kann.

( 4 ) § 16 ist auf ö entlich-rechtlich Bedienstete nicht anzuwenden. Eine einvernehmliche Au ösung des

Dienstverhältnisses eines sonstigen Bediensteten während der Dauer des Kündigungsschutzes ist nur dann

rechtswirksam, wenn sie schriftlich vereinbart wurde. Dieser Vereinbarung muß eine Bescheinigung eines Gerichtes

(§ 92 ASGG), der Personalvertretung oder des Betriebsrates beigeschlossen sein, aus der hervorgeht, daß der

Dienstnehmer über den Kündigungsschutz nach diesem Bundesgesetz belehrt wurde.

(5) Der Lauf einer Frist, innerhalb der eine Kündigung des Dienstverhältnisses ohne Angabe von Gründen möglich ist,

wird während der Dauer des Kündigungs- und Entlassungsschutzes (§§ 12 und 13) gehemmt. Diese Hemmung tritt

jedoch nicht ein, wenn zu Beginn des Kündigungs- und Entlassungsschutzes bereits zwei Drittel dieser Frist verstrichen

sind.

(6) Die Ableistung des Präsenzdienstes als Zeitsoldat in einem vier Jahre übersteigenden Ausmaß stellt bei kündbaren

Bediensteten einen Kündigungsgrund dar.

(7) Die Ableistung des Präsenzdienstes als Zeitsoldat berechtigt den Dienstgeber, abweichend von § 11 einem

Bediensteten die ihm überlassene Dienstwohnung zu entziehen.

In Kraft seit 01.01.1998 bis 31.12.9999

 2024 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/apsg/paragraf/6
https://www.jusline.at/gesetz/apsg/paragraf/14
https://www.jusline.at/gesetz/apsg/paragraf/11
https://www.jusline.at/gesetz/apsg/paragraf/16
https://www.jusline.at/gesetz/asgg/paragraf/92
https://www.jusline.at/gesetz/apsg/paragraf/12
https://www.jusline.at/gesetz/apsg/paragraf/11
file:///

	§ 20 APSG Abweichende Regelungen
	APSG - Arbeitsplatz-Sicherungsgesetz 1991


